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Die einen tragen vor der Arbeit noch schnell          

Zeitungen aus, andere Kellnern in der Kneipe um 

die Ecke oder fahren in der �acht Taxi. Immer mehr 

Kolleginnen und Kollegen müssen einen Zweitjob            

annehmen um ihren Unterhalt zu sichern.             

Aber was ist überhaupt erlaubt, und worauf muss 

man bei einem �ebenjob achten ? 

Zunächst mal darf  jeder in seiner Freizeit                  

machen was er will, also auch arbeiten. Aber die Neben-

tätigkeit sollte man unbedingt bei der Personalabteilung 

melden und  absegnen lassen, denn der Chef kann den 

Zweitjob in bestimmtem Fällen auch verbieten.  

Ihr dürft selbstverständlich nicht nebenher für die         

Konkurrenz arbeiten. Aber auch Tätigkeiten,               

die  Eure Leistung bei Bosch-Rexroth beeinträchtigt                         

können verboten werden – und dazu zählt zum Beispiel 

Nachtarbeit. Ein Vertriebssachbearbeiter, der abends 

hinter der Bar Cocktails mixt oder nachts Taxi fährt und 

dann tagsüber müde im Büro hockt – der kann schnell 

Probleme bekommen.  

Klauseln in Arbeitsverträgen, dass eine Nebentätigkeit 

generell verboten ist, sind allerdings unwirksam.              

Der Arbeitgeber muss glaubhaft machen, dass der                

Arbeitnehmer durch den Nebenjob nicht mehr seine  

volle Leistung bringen würde. Gelingt ihm das 

nicht, muss er zustimmen  —  so das Gesetz. 

 

Urlaub ist allerdings Urlaub. Generell verboten sind 

dagegen Nebenjobs im Urlaub. Denn im Urlaub muss 

man sich erholen, dass steht sogar im Gesetz. Und wer 

sich nicht dran hält, riskiert eine Abmahnung und im 

schlimmsten Fall sogar seine Kündigung. Ausnahmen 

sind hier nur ehrenamtliche Tätigkeiten oder "Jobs mit 

Erholungswert" – zum Beispiel, wenn man eine Jugend-

mannschaft im Fußball trainiert. Er soll und darf keine 

Auswirkungen auf die eigentliche Arbeit haben. 

Zwischen den Arbeitszeiten sollte eine Pause von elf 

Stunden liegen. 

So darf die Höchstarbeitszeitgrenze nicht überschreiten 

werden. Derzeit sind das im Durchschnitt 48 Stunden 

pro Woche.  Länger dürft Ihr nicht arbeiten, Neben- und 

Hauptjob zusammengezählt ! 

Seid Ihr krank, dürft Ihr einen Nebenjob nur ausüben, 

wenn er den Heilungsprozess nicht beeinflusst.                     

Hier sind sehr enge Grenzen gesetzt. Auch während der 

Kurzarbeit sind besondere Regeln zu beachten. Immer 

gilt allerdings, die Nebentätigkeit ist zu melden,                 

denn „Melden macht frei“. Auch während der durch die 

Kurzarbeit ausgefallenen Arbeitszeit bei Bosch-Rexroth 

ist ein Nebenjob nicht zulässig. Für weitere Fragen  

stehen wir Euch gerne zur Verfügung. 

Das TEAM-UTE auf Sparkurs 
Wir können nur billig ! Ja, zumindest wenn es die  

Teilnahme an Betriebsratsseminaren im Jahr 2009          

betrifft. Auch wir beteiligen uns an Sparmassnahmen 

aufgrund der angespannten Lage und werden dieses Jahr 

keine Seminare in Berlin, Hamburg oder München         

besuchen. Da ein einwöchiges Seminar mit Euro 

3000.— zu Buche schlägt, haben wir uns entschieden 

einen Fernlehrgang einer befreundeten Hamburger           

Anwaltskanzlei über das private Internet zu nutzen.  

Zweitjobs bringen zusätzliches Geld und erweitern den Horizont. 
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Verstoß gegen betriebliches Rauchverbot kann zur 

 Kündigung berechtigen 
 

Die fristgerechte Kündigung eines langjährig beschäftig-

ten Lagerarbeiters, der mehrfach gegen ein betriebliches 

Rauchverbot verstoßen hatte, ist wirksam. Das hat das 

Landesarbeitsgericht Köln entschieden.  

                                                              (Az.: 4 Sa 590/08) 

Der Arbeitnehmer war in einem Betrieb beschäftigt, der 

Lebensmittel herstellt. Im Lager galt zum Schutz der  

Lebensmittel und aus Brandschutzgründen ein Rauchver-

bot. Der Kläger wurde trotzdem wiederholt rauchend im 

Lager angetroffen. Ihm wurde deswegen fristgerecht      

gekündigt. Zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat 

war daraufhin vereinbart worden, dass wegen seines      

Lebensalters und der langen Betriebszugehörigkeit des 

Arbeitnehmers die Kündigung zurückgenommen werden 

sollte, wenn dieser innerhalb der Kündigungsfrist nicht 

mehr gegen die Betriebsordnung verstoßen würde.        

Der Kläger rauchte aber auch in diesen 3 Wochen erneut 

im Lager. Die Kündigungsschutzklage gegen die erneute 

Kündigung blieb in beiden Instanzen erfolglos.  
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Bei jedem Atemzug stehen wir vor der Wahl,                                          

das Leben zu umarmen oder auf das Glück zu warten. 

Die Machtfrage 
 Ansichten eines Nichtwählers 

von Gabor Steingart  
 

ISB�: 9783492051514 
 

http://www.demokratie-erneuern.de/ 

Flexible Lösungen statt Jobabbau 
 

Flexible Lösungen statt Jobabbau helfen qualifizierte  

Mitarbeiter während und nach der Krise zu halten.        

Das zeigt eine neue Studie. So würden viele Unternehmen 

versuchen, durch Arbeitszeitverkürzungen, unbezahlten 

Urlaub und Gehaltskürzungen alle Mitarbeiter an Bord zu 

behalten. Solange Arbeitgeber solidarisch und fair mit der 

Belegschaft umgingen, sei die Akzeptanz für freiwillige 

Einschnitte groß. Zahlreiche Firmen setzten inzwischen 

mit dem gemeinsamen Ziel, betriebsbedingte Kündigun-

gen zu vermeiden, auf diverse freiwillige Zugeständnisse 

ihrer Beschäftigten. Grund dafür sei eine Erfahrung aus 

der letzten Krise, als Firmen vorschnell Leute entließen, 

die ihnen danach fehlten. Auch Weiterbildung sei in             

Umbruchzeiten enorm wichtig.  

Ob eine Belegschaft im nächsten Aufschwung                 

motiviert mitziehe, hängt schließlich maßgeblich         

davon ab, wie sie in der Krise behandelt wird.  

 

Verspäteter Aprilscherz oder wie ? 
 

Ein kleines Späßchen oder einen Aprilscherz macht man 

landesüblich am 1. April. Einige „Kolleginnen“ und 

„Kollegen“ der IG-Metall-Fraktion im Betriebsrat          

scheinen jedoch Defizite im Umgang mit dem Kalender 

zu haben, möglicherweise geht ihnen aber auch langsam 

der Sinn zur Realität verloren. 

Trotzdem ist es amüsant und interessant zu hören, welche 

Parolen immer wieder in der Belegschaft verbreitet     

werden. Da ist zum Beispiel davon die  Rede, dass ich 

vergeblich versuche in die IG-Metall aufgenommen        

zu werden. Lustig - gell ! Prinzipiell ist gegen diese     

Gewerkschaft, auch wenn sie sich selbst ihrer Traditionen           

beraubt, nichts einzuwenden. Leider gibt es aber in der 

hiesigen Verwaltungsstelle ( Schweinfurt ) einen leitenden 

Personenkreis, deren Führungs“stil“ mir es unmöglich 

machen würde der IG-Metall beizutreten. Da eine perso-

nelle Veränderung in dieser Führungsebene  kurzfristig 

nicht in Sicht ist, gehört die Geschichte, ich hätte einen 

Mitgliedsantrag gestellt, der von der hiesigen                 

Verwaltungsstelle abgelehnt wurde in das Reich der               

Fabeln, Mythen oder Legenden. 
 

Die nächsten Betriebsratswahlen sind bekannterweise  erst 

im März 2010 ( doch Probleme mit dem Kalender ? ),  

aber bereits jetzt wird fleißig versucht, mehr schlecht als 

recht, Propaganda zu betreiben. Haben da bestimmte       

Kandidaten Angst ihre Pfründe zu verlieren ? 
 

Es schmeichelt mir zwar, dass ich bei den Verantwortli-

chen der IG-Metall im Gespräch bin, sinnvoller erscheint 

es mir, diese Herren würden sich um die herrschende   

Desorientiertheit in ihren eignen Reihen kümmern. 
 

Dort sollte es heißen:  
                  

                 Es gibt viel zu tun – räumen wir auf ! 
 

Gerade in der zur Zeit vorherrschende, für die Kollegin-

nen und Kollegen, nicht gerade guten Zeit ist die Einigkeit 

im Betriebsrat wichtiger als die Sicherung von Einzel-

interessen und das Schielen auf einen guten Listeplatz bei 

den nächsten Betriebsratswahlen. 

Das ein gemeinsames Arbeiten zum Wohle von Euch          

allen durchaus möglich ist, beweist die Betriebs-               

vereinbarung zur Kurzarbeit. Hier an dieser Stelle ein 

herzliches  Dankeschön an alle Mitglieder des Verhand-

lungsteams Eures Betriebsrats.  
 

Wir vom TEAM-UTE sind fair und emotionslos,          

lassen uns jedoch nicht einschüchtern...  
 

...denn, wenn der Klügere nach- oder aufgibt,                      

haben die Dummen die Macht. 


